
ORDNUNG / VERHALTENSREGELN &  HAFTUNGSRECHTLICHE ERKLÄRUNG
Ein Allrad-LKW ist ein faszinierendes Fahrzeug für Entdeckung und Abenteuer. Mit unseren 4x4 Fahrzeugen fahren wir auf geschlossenem Gelände, Feldwegen, Waldwegen und Bergstraßen um die umgebende Natur zu entdecken. Die Natur lädt uns ein und wir müssen sie respektieren - verhalten wir uns daher wie Gäste und nehmen wir uns die Zeit sie zu genießen, egal ob im eigenen Land oder im Ausland.

Die Natur gehört allen – wir  verletzen wir Sie nicht.

Bitte bedenken Sie: Sie fahren auf Privatgeländ . Das Gelände ist eine Lehmgrube und birgt Gefahren in sich und darf deshalb nur in bestimmten, ausgewiesenen Bereichen  befahren werden!

Bitte beachten: Das Gelände darf erst nach Einweisung (Briefing) durch den Organisator und unter strengster Befolgung der Anweisungen befahren werden..

Regeln für das Befahren des Geländes in Gollhofen während des Treffens:

· Absturzgefahr! Der äußere Wall und die äußeren Steilwände sind  nicht zu Befahren !

· Beachtet: Das Gelände ist eine aktive Grube mit Steilhängen von denen Rutschgefahr ausgeht!

· Naturschutz!
Zonen die unter Renaturierung stehen oder sich außerhalb der gekennzeichneten Fahrsektionen befinden, dürfen unter keinen Umständen befahren  bzw. dort neue Spuren gezogen werden! Bitte achtet auf evtl. Amphibien.
· Beim Fahren bitte NIE alleine unterwegs sein da das Gelände extrem rutschig ist, es muss IMMER ein Einweiser außerhalb des Fahrzeuges aktiv sein.

· Rücksicht! Es befinden sich Kinder und Fußgänger auf dem Gelände! Es muss auf dem gesamten Gelände besonders langsam  & rücksichtsvoll gefahren werden ! Schrittgeschwindigkeit!!!
· Bitte alle abgetrennten Bereiche nicht befahren .
· Bitte nicht  zu viele Fahrzeuge auf einmal fahren da der Platz beschränkt ist.

· Keine Fahrten bei Dunkelheit , Fahrschluss 18.30 Uhr 

· Keine Fahrten durch Kinder und Jugendliche Ohne Aufsicht(Bei oder Mitfahrer)   das gilt für Alle Fahrzeuge.

· Dreck bitte entfernen bevor über das Firmengelände gefahren wird ( Kärcher)

Regeln für die An- und Abreise bzw. die Umgebung um das Fahrgelände:

· Beachtung der Straßenverkehrsordnung und rücksichtsvolles Fahren ist oberstes Gebot.

· Fahrbahnen dürfen nicht verschmutzt werden!

· In Dörfern bzw. Wohngebieten: Bitte besonders langsam und umsichtig fahren (Achtung Kinder !)

· Angrenzende Felder bzw. Acker dürfen unter keinen Umständen befahren werden.

ELTERN:

· Eltern haften für ihre Kinder. 
· Bitte beachtet die Absturzgefahr auf dem gesamten Gelände.
· Kinder sind von Steilhängen fernzuhalten.
· Kinder dürfen nur unter Aufsicht ihrer Eltern in die Fahrsektionen.
· Absperrungen sind zu beachten!
Allgemein:

· Der Fahrer (Teilnehmer ) muß bei jedem Briefing anwesend sein und die vom Veranstalter gegebenen Hinweise respektieren

· Das Anlegen der Sicherheitsgurte, sofern vorhanden, ist obligatorisch! Das Tragen eines Helms wird empfohlen!

· Das Befahren des Geländes unter Alkoholeinfluss ist verboten!

· Auch während der Wochenendveranstaltungen ist das nächtliche Befahren der Geländesektionen verboten!
· Die Versicherungspapiere müssen auf Anfrage vorgezeigt werden.

· Ihr Fahrzeug muss in gutem Zustand sein (TÜV-Zulassung), darf kein Öl verlieren, die Auspuffanlage darf nicht zu laut sein. 

· Das Gelände muß sauber gehalten werden, Abfälle sind mitzunehmen Säcke gibt es beim Eingang.
· Bei Missachtung einer der o.g. Punkte riskiert man den Verweis vom Gelände (ohne Rückerstattung der Unkostenbeiträge) 
· Bei wiederholter oder schwerer Missachtung wird die Anmeldung für zukünftige Veranstaltungen  von der Organisation abgelehnt.
· Das Fahrzeug muss zugelassen sein (min. über ein 07 Kennzeichen)
· Die Abstellplätze für Quads, Motorräder und andere kleine Kfz  sind zu benutzen. Mit diesen Fahrzeugen darf nicht durch das Fahrerlager gefahren werden!
· Trinkgelage, laute Musik und ratternde Generatoren sind nicht gestattet bzw. zu vermeiden (Deckel auf den Generator)
HAFTUNGSRECHTLICHE ERKLÄRUNG:

Die Teilnehmer (Fahrer, Beifahrer, Kfz-Eigentümer und Halter) sind sich über die Gefahren des Geländes im Klaren und erklären ausdrücklich, auf eigene Gefahr am Franken ( LKW)-Treffen teilzunehmen.

Sie erklären (für sich sowie Alle Fahrzeuginsassen Mitfahrer,Beifahrer,Kinder) und bestätigen mit ihrer Unterschrift ausdrücklich:

· Jeder Teilnehmer (Fahrer, Beifahrer) übernimmt eigenverantwortlich die Alleinhaftung für von ihm verursachte materielle und immaterielle Schäden (Sachschaden + eventuelle Schmerzensgelder wegen Körperverletzungen).

· Jeder Teilnehmer erklärt ausdrücklich, auf Schadensersatzansprüche gegen den Veranstalter, sowie gegen dessen Mitarbeiter, Beauftragte und Helfer zu verzichten, es sei denn, diese Schäden werden von diesem Personenkreis grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht.

· Jeder Teilnehmer erklärt ausdrücklich, auf Schadensersatzansprüche gegen andere Teilnehmer zu verzichten, es sei denn, daß Schäden durch fahrlässige Handlungen dieser Personen verursacht werden.

· Unter den gleichen Voraussetzungen wird auf Schadensersatzansprüche gegen den Grundstückseigentümer wegen einer eventuell vorliegenden Gefährlichkeit des Geländes, sowie gegen andere Grundstücksberechtigte (Besitzer, Nutzungsberechtigte) verzichtet.

· Jeder Teilnehmer versichert für den Fall das - wegen von ihm verursachten Schäden und Verletzungen anderer Personen - oben genannte Personen(Veranstalter, Eigentümer etc.)  in Regress genommen werden sollten, diese Personen von einer Haftung freizustellen. Sollten diesen Personen (Veranstalter, Eigentümer etc.) im Zusammenhang mit der Abwehr eventueller Schadensersatzansprüche aus diesem Grund Kosten entstehen, werden diese Kosten vom jeweiligen Schadensverursacher auf Nachweis übernommen.

Alle Teilnehmer erklären, das sie die oben genannten Ordnungsregeln (2 Seiten)zur Kenntnis genommen haben           

und   anerkennen. 

Alle Fahrer der Fahrzeuge erklären, das sie im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für den entsprechenden Fahrzeugtyp sind.

· Eltern oder Erziehungsberechtigte erklären ausdrücklich über die Gefahren des Geländes für sich und ihre Kinder informiert worden zu sein sowie die Gefahren welche durch die anwesenden Fahrzeuge ausgehen zu kennen.
· Eltern oder Erziehungsberechtigte erklären ausdrücklich, auf Schadensersatzansprüche im Falle jeglichen Unfalles, jeglicher Verletzung auf dem gesamten Gelände der Fa Schöller und des Fahr und Stellgeländes, gegen den Veranstalter, den Grundstückseigentümer sowie gegen dessen Mitarbeiter, Beauftragte und Helfer zu verzichten, es sei denn, diese Schäden werden von diesem Personenkreis grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht.

Name:
Anschrift:

KFZ-Kennzeichen :

Datum


         
Unterschrift: 

Bitte Leserlich ausfüllen!!!!!!   

Frankentreffen 2008
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